
Hinweise zur Anmietung des Rolandsaales, des Rolandzimmers

sowie des Kleinen Saales im Altstädtischen Rathaus

Der auch schon im Mittelalter als Ratssaal genutzte Rolandsaal im 1. Obergeschoss des

Altstädtischen Rathauses bietet Platz für bis zu 300 Personen (abhängig vom Bestuhlungs-

plan). Der angrenzende Kleine Saal mit einer Größe von 60m² kann, z.B. als Cateringbe-

reich, zusätzlich angemietet werden.

Der Parkettboden konnte nach einer Restfläche rekonstruiert werden. Die erhaltenen Blei-

glasfenster zeigen Wappen der märkischen Städte des Mittelalters.

Im Saal befinden sich viele technische Ausrüstungen (siehe Anlage „technische Ausstat-

tung“), u.a. eine festinstallierte Tonanlage, eine Leinwand und ein Beamer. Die Technik kann

bei Einrichtung durch einen Tontechniker (ist vom Mieter selbst zu beauftragen) mitgenutzt

werden. Zudem können auch die eingebaute Bühne, ein Rednerpult, sowie vorhandene Ti-

sche und Stühle genutzt werden. Gegen eine geringe Nutzungsgebühr steht dem Mieter die

sich anschließende Anrichte mit vorhandenem Geschirrspüler, Schankanlage und Kühl-

schrank zur Verfügung.

Im Untergeschoss des Rathauses befinden sich die zugehörige Garderobe und Toiletten,

die durch den im Haus befindlichen Fahrstuhl erreicht werden können.

Mit seiner festlich wirkenden Ausstrahlung ist der Rolandsaal ideal für größere Veranstaltun-

gen, wie z.B. Geburtstage, Jubiläen, elegante Hochzeitsfeiern, Tagungen oder auch Konzer-

te.

Weitere Hinweise:

• das Entgelt für die Anmietung von Räumlichkeiten im Altstädtischen Rathaus beinhal-

tet das vorhandene Inventar (Tontechnik nur unter Beauftragung eines Tontechnikers)

und eine Endreinigung

• für zusätzliche Leistungen, wie z.B. Auf- und Abbau der Bestuhlung, Garderoben-

dienst, Einrichtung und Bedienung von Ton- und Videotechnik, ist der Mieter selbst

verantwortlich

• bei Abschluss des Nutzungsvertrages ist eine Kopie einer Haftpflichtversicherung bei-

zufügen, ohne diese Versicherung kann keine Anmietung erfolgen

• die Informationsbesetzung außerhalb der Öffnungszeiten des Altstädtischen Rathau-

ses wird von uns organisiert und dem Mieter nach der Veranstaltung in Rechnung ge-

stellt



• für die Anmietung der Räumlichkeiten ist eine Kaution zu hinterlegen, diese wird bei

ordnungsgemäßer Rückgabe des Objektes wieder ausgezahlt

o Nutzung des Rolandsaales► 250,00 € Kaution

o Nutzung Kleiner Saal/ Rolandzimmer► 100,00 € Kaution


